
GUT ZU WISSEN

MEIN
ARBEITSVERTRAG

Lehrverträge:

•	 Ist	die	richtige	Berufsbezeichnung	angegeben?
•	 Stimmt	das	angegebene	Einstellungsdatum?
•	 Stimmt	die	angegebene	Entlohnung	(evtl.	im	Lehrlingskalender	nachschlagen)?
•	 Im	Gastgewerbe:	Ist	es	ein	saisonaler	Lehrvertrag	oder	nicht?	Ein	saisonaler	Lehrvertrag	hört	am	Ende	

der	Saison	auf. Für die nächste Saison muss dann wieder ein neuer Lehrvertrag unterschrieben werden.
•	 Was	 ist	 die	 Laufzeit	 des	Vertrages	 (normalerweise	 36	 oder	 48	Monate	 je	 nach	 Lehrberuf)?	Wenn	man	

bereits	eine	Lehre	für	diesen	Lehrberuf	 in	einem	anderen	Betrieb	absolviert	hat,	müssen	diese	Monate	
“angerechnet”	bzw.	von	der	Laufzeit	abgezogen	werden.	Bei	Saisonslehrverträgen	gelten	8	Monate	als	ein	
Lehrjahr.

•	 Wie	 lange	 dauert	 die	 Probezeit	 und	 wie	 lange	 ist	 die	 Kündigungsfrist?	 Wenn	 diesbezüglich	 nichts	 im	
Vertrag	 steht,	 gelten	 die	 Regelungen	 des	 Kollektivvertrages	 (Informationen	 hierzu	 findest	 du	 auch	 im	
Lehrlingskalender).

BUONO A SAPERSI

Besuche uns online und in unseren Büros in Bozen/Meran/Brixen/Bruneck:
      www.sgbcisl.it/young          facebook.com/youngsgbcisl     

Andere Arbeitsverträge: 

•	 Ist	es	ein	befristeter	Vertrag	(mit	Enddatum,	z.B.	Saisonsverträge)	oder	ein	unbefristeter	Vertrag?
•	 Ist	 es	 ein	 Vollzeit-	 oder	 ein	 Teilzeitvertrag?	 Wieviele	 Stunden	 beträgt	 die	 wöchentlich	 vorgesehene	

Arbeitszeit	laut	Vertrag?
•	 Ist	es	ein	Vertrag	“auf	Abruf”	(ital:	“lavoro	intermittente”	oder	“a	chiamata”),	bei	dem	nur	je	nach	Bedarf	

gearbeitet	wird	(wenn	der	Arbeitgeber	den	Arbeitnehmer	“ruft”)	und	nur	die	gearbeiteten	Stunden	bezahlt	
werden	oder	ein	Vertrag	mit	fixer	Stundenanzahl?

•	 Stimmen	die	angegebene	Tätigkeit	und	die	Einstufung?
•	 Wie	lange	dauert	die	Probezeit	und	wie	lange	ist	die	Kündigungsfrist?	Wenn	diesbezüglich	nichts	im	Vertrag	

steht,	gelten	die	Regelungen	des	Kollektivvertrages.
•	 Wieviele	Monatslöhne	gibt	es	(im	Tourismus	und	Handel	14,	in	anderen	Kollektivverträgen	evtl.	nur	13)?
•	 Im	Gastgewerbe:	Wird	der	13.	und	14.	Monatslohn	monatlich	ausgezahlt	oder	im	Juni	und	Dezember	bzw.	

bei	Vertragsende	(bei	befristeten	und	Saisonsverträgen)?
•	 Stimmt	die	 im	Vertrag	angegebene	Entlohnung	mit	dem	überein,	was	mündlich	ausgemacht	wurde?	Im	

Vertrag	sollte	wenn	möglich	ein	Brutto-Betrag	angegeben	werden	und	nicht	ein	Netto-Betrag,	weil	es	sonst	
leicht	zu	Missverständnissen	kommen	kann.	Bei	der	Umrechnung	von	Netto	zu	Brutto	und	umgekehrt	sind	
wir	dir	gerne	behilflich.

	Fortsetzung siehe Rückseite!

Auf was muss ich beim Unterschreiben eines Arbeitsvertrages achten?



Lies	auch	den	Rest	des	Vertrages	aufmerksam	durch	ob	noch	andere	Artikel	für	dich	relevante	Informationen	
enthalten!		Generell	gilt:	Der	Arbeitsvertrag	muss	innerhalb	der	ersten	5	Arbeitstage	unterschrieben	werden.	
Du	kannst	dir	auch	vorab	eine	Kopie	geben	lassen	und	diese	zu	Hause	mit	Ruhe	durchlesen,	bevor	du	 ihn	
gemeinsam	mit	dem	Arbeitgeber	unterschreibst!

•	 Sind	mit	 dem	 angegebenenen	Monatslohn	 bereits	 eine	 bestimmte	 Anzahl	 an	 Überstunden	 abgedeckt	
(“Überstundenpauschale”)	oder	werden	alle	Überstunden	auf	dem	Lohnstreifen	zusätzlich	zum	Grundgehalt	
ausbezahlt?	 Die	 Normalarbeitszeit	 beträgt	 in	 den	 meisten	 Kollektivverträgen	 (z.B.	 Gastgewerbe	 und	
Handel)	40	Stunden	pro	Woche.	Alle	Stunden	darüber	hinaus	sind	Überstunden.	

•	 Gibt	es	Angaben	bezüglich	der	Verteilung	der	 täglichen	Arbeitszeit	 (z.B.	fixe	oder	wechselnde	Tunusse,	
geteilte	 oder	 zusammenhängende	 Arbeitszeit	 usw.)?	 Bei	 Teilzeitverträgen	 müssen	 die	 Arbeitszeiten	
zwingend	im	Vertrag	angegeben	sein,	bei	Vollzeitverträgen	ist	dies	nicht	Pflicht.

 
Besuche uns online und in unseren Büros in Bozen/Meran/Brixen/Bruneck:
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Anlagen zum Arbeitsvertrag

Zusammen	mit	dem	Arbeitsvertrag	erhältst	du	vom	Arbeitgeber	noch	einige	andere	Formulare,	die	du	ausfüllen	
musst.	Die	wichtigsten	davon	sind:

Das	 Formular	 für	 die	 Steuerfreibeträge:	 Dieses	 Formular	 muss	 man	 ausfüllen,	 wenn	 man	 die	 Steuer-
begünstigungen	für	“zu	Lasten”	lebende	Personen	(Kinder	oder	Ehepartner/in,	die	nur	ein	geringes	Einkommen	
haben)	in	Anspruch	nehmen	will	oder	wenn	man	Arbeit	wechselt	bzw.	mehr	als	einen	Arbeitgeber	in	einem	Jahr	
hat.	Wenn	man	Arbeitgeber	wechselt,	muss	man	beim	Ausfüllen	dieses	Formulares		beim	neuen	Arbeitgeber	
sehr	vorsichtig	sein	(gerne	sind	wir	dabei	behilflich),	sonst	kann	es	passieren,	dass	man	im	nächsten	Jahr	bei	
der	Steuererklärung	Steuern	nachzahlen	muss.

Das	Formular	für	die	Abfertigung:	Zusammen	mit	dem	Arbeitsvertrag	erhält	man	auch	ein	Formular,	auf	dem	
man	angeben	muss,	was	man	mit	seiner	Abfertigung	tun	möchte.	Man	kann	diese	im	Betrieb	lassen	(sodass	
sie	am	Ende	des	Arbeitsvertrages	ausbezahlt	wird)	oder	sie	 in	einen	privaten	Zusatzrentenfonds	einzahlen	
(z.B.	Laborfonds).	

Zusatzrentenfonds

Für	 junge	 ArbeitnehmerInnen	 ist	 es	 auf	 jeden	 Fall	 zu	 empfehlen,	 einem	 privaten	 Zusatzrentenfonds	 bei-
zutreten	(z.B.	Laborfonds).	Dies	bedeutet,	dass	jedes	Monat	ein	gewisser	Betrag	in	einen	eigenen	Pensionsfonds	
eingezahlt	wird:	Einen	Teil	bezahlt	der	Arbeitnehmer	selbst,	einen	weiteren	Teil	zahlt	der	Arbeitgeber	“drauf”.	
Der	Inhalt	dieses	Fonds	wird	dann,	sobald	man	in	Pension	geht,	inklusive	Zinsen	als	zusätzliche	Rente	neben	
der	 staatlichen	 Rente	 (INPS)	 ausbezahlt.	 Gerne	 informieren	 wir	 dich	 darüber,	 wie	 man	 einem	 privaten	
Zusatzrentenfonds	beitreten	kann.

Bei Fragen oder Unklarheiten wende dich an uns!


